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Per E-Mal: sozialausschuss@landtag.ltsh.de 
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Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Landesver-
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Städteverband Schleswig-Holstein 
im Hause  
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Kiel, den 27.06.2023 

Kinderarmut beenden – gesellschaftliche und soziale Teilhabe von Kindern und jungen Men-

schen gewährleisten - Drucksache 20/781 (neu) Kinderarmut wirksam bekämpfen - Drucksache 

20/875 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken für Gelegenheit, zu den o. a. Anträgen Stellung zu nehmen. 

Die schleswig-holsteinischen Kreise gewährleisten als kommunale Träger des Bürgergeldes und der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende, als örtliche Sozialhilfeträger und als örtliche Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe in vielfältiger Weise die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.  

1. 

a) Die konkrete Ausgestaltung der entsprechenden Hilfen ist jedoch bundesrechtlich determi-

niert. Zu bundespolitischen Fragestellungen dürfen wir prioritär auf die Positionierungen

unseres Bundesverbandes verweisen. Insofern überreichen wir als Anlage das Positions-

papier des Deutschen Landkreistages „Anforderungen an eine eigenständige Kindergrund-

sicherung“.

Ansprechpartner 

Dr. Johannes Reimann 
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b) Der Vorstand des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages hat sich dieses Positionspapier 

zu eigen gemacht. Im Rahmen seiner Beratung hat er zudem die Geschäftsstelle gebeten, 

die Möglichkeit im politischen Raum zur Diskussion zu stellen, einen Teil des vorgesehenen 

Garantiebetrages im Rahmen der Kindergrundsicherung oder auch einen zusätzlichen aus 

Bundesmitteln finanzierten Betrag im Rahmen einer Teilhabekarte bereit zu stellen, mit der 

Kinder und Jugendliche unabhängig von den familiären Hintergründen und der Förderung 

durch das Elternhaus an Angeboten von Bildung und Teilhabe partizipieren können. Über-

dies kann auf diese Weise sichergestellt werden, dass auch Kinder und Jugendliche, die 

im Rahmen des Transferleistungsbezuges zusätzliche Unterstützung erhalten, mit Hilfe der 

Teilhabekarte diskriminierungsfreien Zugang zu von ihnen benötigten zusätzlichen Hilfen 

erhalten können.  

 

c) Um Kinder und Jugendliche unabhängig von den materiellen Verhältnissen ihrer Eltern am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, ist in vielen Familien eine fundierte und woh-

nortnahe Betreuung und Beratung erforderlich. Um diese gewährleisten zu können, hält es 

der Schleswig-Holsteinische Landkreistag für angezeigt, die im Rahmen der Kindergrund-

sicherung neben den Garantieleistungen vorgesehenen Zusatzleistungen wohnortnah über 

die Kommunen bzw. die JobCenter zu administrieren. Die bestehenden Strukturen bringen 

Erfahrungen mit und sind dazu in der Lage, Familien auch mit prekären wirtschaftlichen 

Verhältnissen zu unterstützen und ihnen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ver-

mitteln.  

 

2. Im Rahmen des Kindertagesförderungsgesetzes leisten die Kreise als örtliche Träger der öf-

fentlichen Jugendhilfe einen erheblichen Beitrag zur Sicherstellung einer frühkindlichen Bildung 

und Betreuung sowie einer vom Einkommen der Eltern unabhängigen Partizipation. Hinzuwei-

sen ist neben der verbindlichen Planung des Platzangebotes und der Förderung der Kinderta-

gespflege auf die erheblichen Aufwendungen der Kreise für die sog. Leerstandsfinanzierung für 

die Kindertageseinrichtungen, die insbesondere im ländlichen Raum überhaupt eine wohnort-

nah erreichbare Versorgungsstruktur sicherstellt, insbesondere auf die Leistungen der Kreise 

als örtliche Jugendhilfeträger im Rahmen der sog. Sozialstaffel (§ 7 KitaG), die sicherstellt, dass 

Kinder aus Familien mit geringen Einkommen einen ermäßigten oder sogar kostenfreien Be-

treuungsplatz erhalten. Dieses System der sozialen Ermäßigung hat sich nach Auffassung des 

Schleswig-Holsteinischen Landkreistages dem Grunde nach bewährt und sollte angesichts der 

strukturellen Unterfinanzierung des Systems der Kindertagesbetreuung durch das Land im Be-

stand Vorrang vor weiteren Beitragsfreistellungen für Bezieher*innen höherer Einkommen 

(„Beitragsdeckel“) oder gar der gesamten Beitragsfreistellung der frühkindlichen Bildung und 

Betreuung genießen.  

 

3. Als Träger der Berufsschulen und in geringem Umfang auch der allgemeinbildenden Schulen 

leisten die schleswig-holsteinischen Kreise einen wesentlichen Beitrag zu einer guten Bildungs-

infrastruktur, die Basis für gute und chancengleiche Aufwachsensbedingungen für Kinder und 

Jugendliche sind.  

 

4. Schließlich nehmen die Kreise in ihrer Funktion als kommunale Träger der Eingliederungshilfe 

für behinderte Menschen in hohem Maße Verantwortung für das inklusive Aufwachsen von Kin-

dern und Jugendlichen wahr, das vor Benachteiligungen und Ausgrenzung schützt und damit 

auch einen wichtigen Beitrag zu armutsfesten Startbedingungen leistet.  

 

5. Als ein wichtiger Faktor für ein gelingendes gemeinsames Aufwachsen von Kindern und Ju-

gendlichen unabhängig von den materiellen Bedingungen der Herkunftsfamilien erweist sich 

aus Sicht des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages vor allem eine gute Ausstattung der 

Regelsysteme und systemischen Angebote: Kinder und Jugendliche und die sie betreuenden 
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Institutionen müssen so ausgestattet sein, dass sie in der Lage sind, alle oder jedenfalls einen 

Großteil der Bedarfe abzudecken. Nach wie vor müssen wir allerdings häufig feststellen, dass 

die Regelsysteme nicht so ausgestattet sind, dass alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen 

an ihnen partizipieren können und so auf Transferleistungen angewiesen sind. Diese Entwick-

lung erscheint einer inklusiven Gesellschaft eher abträglich.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Dr. Johannes Reimann  
Referent für Recht, Jugend und Soziales  

 

 

 

 

Anlage 

Positionspapier Deutscher Landkreistag „Anforderungen an eine eigenständige Kindergrundsicherung“ 
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